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RS OGH 1997/10/7 4Ob295/97d
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.10.1997

Norm

MRG §37

MRG §41

Rechtssatz

Anträge auf Überprüfung der Betriebskostenabrechnung müssen für den vorliegenden Rechtsstreit präjudiziell sein.

Dies ist nicht der Fall, wenn sich die Betriebskostenabrechnung erst auf die Vorschreibung der Betriebskosten im

folgenden Jahr auswirkt.
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